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Hochschülerstipendien der GemeindeWien .

DieHerabsetzungderStipendieneineMassnahmeimInteressederunterstützten
Hochschüler .

Die GemeindeWienverleiht alljährlich 100Hochschülern
Stipendien ,DieseStipendienbetragenjährlich je 120Schillingundwerdenin
gleichen Monatsraten ausbezahlt .Selbstverstännlich müssendieStipendien - ¬
empfänger guten Studienfortgang nachweis en .

Der Gemeirderat hat nun hehte beschlossen ,diese Stipendienfür die Studentenander rechts -undstaatswissenschaftlichenFakultätder
Universitätvon120Schillingauf396SchillingimJahr ,alsoumzweiSchil¬ling im Monat ,herabzusetzen .Um der Annahme entgeganzutreten ,dass der Ge¬

meinderathier bei bedürftigenStudentenSparmassnahmendurchführenwolle ,muss betont werden ,dass es sich vielmehr gerade um eine Massnahme im Interes¬

se der befürsorgten Studenten handelt ,Bereits im heurigen Wintersemester
hat der Dekander rechts -undstaatswissenschaftlichen Fakultät eineVerfü¬
gung erlassen ,wonachsolchen Hörern der Fakultät ,die ein Stipendiumvonmehrals 200 Schilling im Semester ,also von mehrals 100 Schilling imJahr
beziehen ,die BefreiungvondenKollegiengeldernnicht mehrgewährtwerdenkönne .DisseVerfügungwurdejedochimWintersemesternicht gehandhabt ,sodass die Stipcndichpfängerauch an dieser Fakultät die Befreiungweitergenies¬sen konnten .

Nunhat das Professorenkollegium der rechts -undstaats¬
wissenschaftlichenFakultät am8 .Februar in einer NeuregelungderBedingun¬gen für die Befreiung vomKollegiengeld auf die seinerzeitige Verfügungdes
Dekans zurückgegriffen ;es wurde für die Behandlung von Gesuchen umBefrei¬ung vom Kollegiengeld bestimmt :" Abgewiesen wird mangels genügender Be¬

dürftigkeitinsbesondereauchbeimStipendienbezugvon200SchillingimSe¬mester und darüber .
Durch diese Verfügung werden die bedürftigen Studentendie - ¬ser einen Fakultät ,die ein Stipendium von mindestens 100 Schilling im Jah¬

re beziehen ,stark getroffen .Währendsie nämlichals vomKollegiengeldvollBefreitebloss ungefähr15SchillingproSemesteran Gebührenzuentrichtenhatten ,müsstensie nunmehr ,vonder Befreiungausgeschlossen ,ungefähr50
Schilling pro Semesterund auch volle Staatsprüfungstaxenbezahlen ;dasbe¬deutetfür jedendieser bedürftigenStudenteneine Verminderungseinerkar¬gen Einkünfte umungefähr 70 Schilling imJahr .

Der Gemeinderat hat nun im Interesse der Studenten ,die
vonderGemeindeWienein Stipendiumerhalten ,beschlossen ,dieStipendienfür Hörer der rechts -und staatswissenschaftlichen Fakultät so weitherab¬
zusetzen ,dass die neue Bestimmung des Professorenkollegiums auf die Emp¬
fängerdieserStipendiennichtmehrAnwendungfindenkann .DieHerabsetzungbetrifft natürlichnurStipendienfür die Hörerdieser einenFakultät ,derenProfessorenkollegiumallein einesolcheVerfügunggetroffenhat ,dassindgegenwärtig85 vondenins gesamt100Hochschülerstipendiender GemeindeWien.DerBeschlussdes Gemeinderatessoll also trotz der HerabsetzungdesSti¬pendiumsum24Schilling ,ja geradewegendieser HerabsetzungdemeinzelnenStudenteneine Ersparnis vonfast 50 Schilling pro Jahr bringen ,wobeidieErmässigungderStaatsprüfungstaxengarnichtberücksichtigtist . Dassder
Gemeinderatdie HerabsetzungderStipendiennurfür die HörerdiesereinenFa¬kultät beschlossenhat ,zeigt ,dasser nicht Fürsorgemassnahmenfürbe¬dürftige Studenten einschränken ,sondern nur Stipendienbeziehern der Ge¬

meindeWienauchtrotz der neuenVerfügungdes Professorenkollegtumsdie
BegünstigungderBefreiungvondenKollegiengeldernermöglichenwollte,alsonurimInteressearmerWienerStudentengehandelthat ,
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